
 
 

  
        

          
 

   

GEMEINDE INFORMATIONEN  
 

Dezember 2017

 

 ADLWANG – EINE FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE 

 

 

vorne (v.l.n.r): Bettina Kreutzinger mit Tochter Paulina, Sandra Riedl mit Tochter Olivia, Julia Mittendorfer mit Sohn 
Andreas, Bianca Hauser mit Sohn Niklas, Jeannine Wessely mit Tochter Elina Marie, Marina Terschl mit Tochter Nina;  

hinten (v.l.n.r):  Karin Birmili mit Tochter Elsa, Elke Obereßl mit Sohn Viktor, Bürgermeister Karl Mayr, 
Vizebürgermeisterin Maria Achathaler 
 

Die bestmögliche Unterstützung der Familien ist der Gemeinde Adlwang ein wichtiges Anliegen. Neben dem 
ausgezeichnet geführten Montessori-Kinderhaus mit Krabbelstube, Kindergarten und Schülerhort wird auch 
der Besuch des „Zwergerl-Treff“ (siehe Foto) angeboten. 
 

Zwergerl-Treff mit Bettina Kreutzinger: Anmeldungen unter 0660/774 89 50 oder bettiooe@yahoo.de  
Unser nächstes Zwergerltreffen findet ab Dienstag,16.01.2018, 09:00 Uhr (14-tägig) im Musikheim statt. 
Baby-Treff mit Doris Kaltenböck: Anmeldungen unter 0650 4541014 oder kaltenboeck.do@gmail.com 
Unser nächstes Babytreffen findet ab Donnerstag, 11.01.2018, 09:30 Uhr (14-tägig) im Musikheim statt. 

 
Dank der Initiative von Frau Vizebürgermeister Maria Achathaler wurde Adlwang  als 
familienfreundliche Gemeinde als auch mit dem UNICEF-Gütesiegel zertifiziert.

 Amtliche Mitteilung             An einen Haushalt        zugestellt durch Post.at 

mailto:bettiooe@yahoo.de
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INFO-Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember 2017  
Vorhaben  „Hallerwald – Erholung - Kraft - Weitblick“  
Die Umsetzung des Projektes schreitet zügig 
voran. Grundlage ist die Neugestaltung des 
bestehenden Waldlehrpfades im Hallerwald. 
Projektleiter Stefan Achathaler ist sehr engagiert 
und arbeitet mit seinem Arbeitskreis mit Eifer und 
Elan an der Realisierung des Vorhabens. Als 
notwendige Grundlage für dieses Leader-Projekt, 

das auch mit entsprechenden öffentlichen Mitteln 
gefördert wird, wurden die Gestattungsverträge 
mit den betroffenen Grundbesitzern beschlossen. 
Gleichzeit wurde über Antrag öffentliches Gut, 
das nicht mehr benötigt wird, aufgelassen. Somit 
sind die Voraussetzungen für eine rasche 
Ausführung des Vorhabens gegeben. 

Budget für das  Haushaltsjahr 2018
Mit 1. Jänner 2018 beginnt die Umsetzung der 
Gemeindefinanzierung NEU. Dies bedeutet, dass 
die Gemeinden neben den Ertragsanteilen einen 
zusätzlichen Betrag zur Bewältigung des Budgets 
erhalten. Für die Berechnung dieser zusätzlichen 
Einnahme wurden verschiedenste Kriterien 
herangezogen. Auch für die Projekte im 
außerordentlichen Haushalt gibt es neue 
Rahmenbedingungen, wobei die Förderquoten im 
Hinblick auf die Finanzkraft einer Gemeinde neu 
geregelt wurden. Da die Gemeinde Adlwang ihr 
Budget ausgeglichen erstellt hat, ist zum 
nichtgeförderten Teil vor Umsetzung des 
Vorhabens ein Drittel der Kosten als Eigenleistung 
anzusparen, der Rest darf mit Darlehen finanziert 
werden. Abgangsgemeinden müssen vor 
Umsetzung eines Projektes die gesamten nicht 
gedeckten Kosten aus Eigenmitteln ansparen.  
Belastend für das Budget sind die empfindlich 
hohen Leistungen für die Krankenanstalten als 
auch für den Sozialhilfeverband. Durch den 
Beschluss des Nationalrates vom 03.07.2017, den 
Pflegeregress abzuschaffen, und dem nur 

teilweisen Ersatz des Bundes an die Gemeinden 
steigt die Höhe der SHV-Umlage enorm an. Für 
Adlwang ergibt sich dadurch eine Mehrleistung von 
79.000,00 Euro. Nur durch die zusätzlichen 
Einnahmen aus der Gemeindefinanzierung NEU 
war es möglich, den ordentlichen Haushalt 
auszugleichen. Dies bedeutet gleichzeitig, dass es 
immer schwieriger wird, notwendige Vorhaben in 
einem vertretbaren Zeitrahmen zu verwirklichen. 
Durch die vorstehenden Fakten kann vorerst aus 
dem vorliegenden Budget ein Betrag in Höhe von 
50.000,00 Euro für die dringend erforderliche 
Erweiterung des Kinderhauses angespart werden. 
Somit erscheint die geplante Umsetzung des 
Vorhabens im Jahr 2018 derzeit nicht realistisch 
und konnte auch nicht budgetiert werden. 
Allerdings besteht die Hoffnung, dass aufgrund der 
erfolgten Resolution der Bund die fehlenden 
Mindereinnahmen aus dem Pflegeregress den 
Gemeinden doch noch ausgleichen wird und sich 
dadurch die für das Projekt zur Verfügung 
stehenden Eigenmittel entsprechend erhöhen 
werden. 

Steuern, Abgaben und Hebesätze 
Im Rahmen der Budgeterstellung sind auch die 
Steuern und Gebühren zu überprüfen und 
erforderlichenfalls abzuändern. Lt. den 
Weisungen der Aufsichtsbehörde betrifft dies die 
Abgaben für Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung, die indexgemäß anzupassen sind. 
Dadurch erhöhen sich die bestehenden Gebühren 
mit Beginn des kommenden Jahres wie folgt:  
 

Wasserzins von € 1,87 auf € 1,91 
/m³ Wasser  
Kanalgebühr von € 4,27 auf € 4,35  
/m³ Wasserverbrauch  
Die Grundgebühren bleiben unverändert und 
betragen derzeit für  
Wasser  € 07,-/Haushalt und Jahr   
Kanal     € 13,-/Haushalt und Jahr  
Sämtliche Gebühren inkl. MWSt

ABFALLGEBÜHREN 
Durch die Reduzierung der Deponiekosten und der steigenden Anzahl der Restmüllbehälter werden die 
Gebühren nicht geändert! 

 

Krabbelstube, Kindergarten und Schülerhort 
Die bestehenden Tarife ändern sich nicht, für Kinder ab einem Alter von 30 Monaten ist der Besuch des 
Kindergartens kostenlos. 
Neu ab 01. Februar 2018 ist für Kinder über 30 Monate die Gebühr für die Nachmittagsbetreuung ab 
13.00 Uhr u. zw. wie folgt: 5-Tages-Tarif Höchstbeitrag 110 Euro, Mindestbeitrag 42 Euro 

      3-Tages-Tarif Höchstbeitrag    77 Euro, Mindestbeitrag 29 Euro 
      2-Tages-Tarif Höchstbeitrag    55 Euro, Mindestbeitrag 21 Euro 

Der Elternbeitrag beträgt 3 % des Familien-Bruttoeinkommens. 



 
Sonstige Beitragsänderungen ab 01.01.2018 
Der Bastelbeitrag erhöht sich ab dem kommenden Jahr um 1,00 Euro/Monat/Kind auf nunmehr 
monatlich 9,00 Euro, der vom Land OÖ. mögliche Rahmen wird nach wie vor nicht ausgeschöpft. 
 

Hundeabgabe 
Diese bleibt in unveränderter Höhe aufrecht. 
 

Änderungen zum Flächenwidmungsplan 
Themenweg Hallerwald - Sonderwidmung Grünland 
Für die einzelnen Stationen im Verlauf des Lehrpfades erfolgt eine Sonderwidmung für bauliche Maßnahmen. 
Altmann Johann – Erweiterung des Wohngebietes 
Im Bereich des Siedlungsbereiches „Am Waldrand“ werden 13 Baugrundstücke gewidmet, wobei diese 
Änderung im Örtlichen Entwicklungskonzept vorgesehen ist.  
Stift Kremsmünster – Wohngebietswidmung 
Im Anschluss an die bestehenden Styria-Wohngebäude ist beabsichtigt, eine Fläche für die Errichtung von 
zwei Anlagen mit jeweils 12 Eigentumswohnungen in Holzmassivbauweise zu errichten. Auch diese 
beabsichtigte Widmung ist im bestehenden ÖEK der Gemeinde Adlwang bereits enthalten. 
Betrieb Singhuber – Betriebsgebiet-Abrundung 
Zur Errichtung eines Lagergebäudes wird das dortige Areal widmungstechnisch entsprechend erweitert. Eine 
Abänderung des ÖEK ist aufgrund des geringen Ausmaßes nicht erforderlich. 
Für sämtliche Änderungen wurde der Grundsatzbeschluss gefasst und erfolgt nach Durchführung des 
Verfahrens die neuerliche Behandlung bzw. Beschlussfassung im Gemeinderat. 

Darlehensaufnahmen 
Für nachstehende Vorhaben wurden zur Ausfinanzierung nach erfolgter Ausschreibung folgende Darlehen 
beim Bestbieter, der Raiffeisenbank Region Sierning, Bankstelle Adlwang, aufgenommen: 
Neubau Feuerwehr-, Musik-, Sängerhaus 160.000 Euro 
Siedlungsstraßenbau    100.000 Euro 
Abwasserbeseitigung, BA 08     76.000 Euro 

Wasser- und Kanalgebührenordnung 
Seit September 2016 besteht das gemeinsame Bauamt der Gemeinden Adlwang, Bad Hall, Pfarrkirchen und 
Waldneukirchen, wobei sich in späterer Folge auch die Gemeinde Rohr im Kremstal anschließen wird. Es war 
der Wunsch der dortigen Mitarbeiter, aus arbeitstechnischen Gründen eine gemeinsame Gebührenordnung 
festzulegen. Neben den bestehenden Regelungen ist darin erstmals die Einhebung einer 
Bereitstellungsgebühr für unbebaute Grundstücke enthalten, die wie folgt geregelt ist: 
Für die Bereitstellung der Wasserversorgungsanlage bzw. der Abwasserbeseitigungsanlage wird für 
angeschlossene aber unbebaute Grundstücke eine jährliche Wasser- bzw. Kanalbereitstellungsgebühr 
eingehoben.  
Die Bereitstellungsgebühr beträgt für die  
Wasserversorgungsanlage  0,07 Euro/m² Grundfläche 
Abwasserbeseitigungsanlage 0,14 Euro/m² Grundfläche 
 

INFO Gesunde Gemeinde Adlwang  
Physio - Wirbelsäulengymnastik ab  Montag, 15. Januar 2018, 19.00 Uhr im Turnsaal der VS Adlwang 
Treffen der Ernährungsräte   am Mittwoch, 10. Januar 2018, 19.00 Uhr im GA-Sitzungssaal OG  

Einladung zur Jahresplanung       am Mittwoch, 17. Januar 2018, 19.00 Uhr im GA-Sitzungssaal OG 

20. Jänner Turnerball   Turnverein Bad Hall Jahnturnhalle 

28. Jänner MenüKabarett    Gemeinde Adlwang Bürgerhalle 

03. Februar  Westernball   Union Adlwang  Bürgerhalle  

24. März  Frühjahrskonzert  Musikverein   Bürgerhalle   

 
Ein gutes und erfolgreiches Jahr 2018, vor allem aber Gesundheit 

und Wohlergehen, wünschen Bürgermeister Karl Mayr und die 
Bediensteten der Gemeinde Adlwang



 

 


